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Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 17. Januar 2025 haben Sie den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft 
eingeladen, im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über Radio und 
Fernsehen vom 24. März 2006 (RTVG SR 784.40) Stellung zu nehmen. Gerne lassen wir Ihnen 
diese Stellungnahme hiermit zukommen. 
 
Der Regierungsrat teilt die Ansicht der Kommission, dass die Akteure der veranstalterunabhängi-
gen audiovisuellen Industrie in der Schweiz auf eine verlässliche Zusammenarbeit mit der SRG als 
grösste schweizerische Radio- und Fernsehanbieterin angewiesen sind. Die SRG sollte deshalb 
bei der Vergabe von Aufträgen an die veranstalterunabhängige audiovisuelle Industrie der 
Schweiz stärker in die Pflicht genommen werden. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass dies mit 
der geplanten Anpassung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen erreicht werden kann. 
Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, wonach die SRG in der Konzession in bestimmtem 
Umfang zur Zusammenarbeit mit der veranstalterunabhängigen audiovisuellen Industrie verpflich-
tet werden kann, stärkt die Planungssicherheit der privaten Akteure und leistet einen wichtigen 
Beitrag zum Fortbestand des audiovisuellen Markts in der Schweiz. 
 
Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
Isaac Reber  Elisabeth Heer Dietrich 
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